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Dom Niedersächsischen Jahrbuch Band 20 
zum Geleit 

Nach fünfeinhalb Jahren schwerster Kriegs- und Nachkriegszeit — 
Bd. 19 erschien im Winter 1942/43 — tritt das Niedersächsische Jahr­
buch Wieder vor die Öffentlichkeit. Drucktechnische und andere 
Schwierigkeiten — unser Verlag erlitt mit Geschäftsräumen und 
Druckerei noch 1945 totalen Bombenschaden — gestatteten erst im 
Spätsommer 1947 die Inangriffnahme des Satzes. Der Papiermangel 
ließ im Vergleich zu den stattlichen Vorgängern nur einen be­
scheidenen Umfang zu. 

Einige Leser werden vielleicht wünschen, daß der zwangsweisen 
Gegenwartsbetontheit unseres Daseins entsprechend auch das Jahr­
buch etwas mehr in den unmittelbaren Dienst unserer Zeit und der 
jüngsten Vergangenheit gestellt werde. Doch glaubte die Schrift­
leitung einer solchen Neigung nur in beschränktem Umfange ent­
gegenkommen zu dürfen, damit erst der für eine wissenschaftliche 
Betrachtung nötige Abstand gewonnen wird. Einen ersten referie­
renden Anfang bildet die Übersicht über die Kriegsschicksale der 
Archive, Bibliotheken und Museen in Niedersachsen 1939 ff. im 
Nachrichtenteile des Jahrbuches, eine recht betrübliche Kulturbilanz 
des zweiten Weltkrieges. 

Durch die dort skizzierten Verluste an geschichtlichem Quellen­
material wurde mancher Forschung der Boden entzogen; viele Unter­
suchungen werden durch die Auslagerungen und ihre Folgen sowie 
die Zerstörungen an Schrifttum und an Forschungshilfsmitteln 
(handschr. Kataloge u. dgl.) auf Jahre hinaus sehr erschwert sein. 

Dennoch möge, wie für alle die vielen uns heute bedrängenden 
Probleme, auch für die Nöte der geschichtlichen Forschung jener alt­
hannoversche Fahnenspruch gelten: 

N e c a s p e r a t e r r e n t ! 
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Karl Brandl zum Gedächtnis 
Von 

O t t o H e i n r i c h M a y 

Am 9. März 1946 ist der Gründer unserer Historischen Kom­
mission und ihr langjähriger Vorsitzender K a r l B r a n d i , Ge­
heimer Regierungsrat Prof. Dr. phil. und D. Litt. h. c. Cambridge, 
im 78. Jahre eines reichen und gesegneten Lebens in Göttingen 
heimgegangen. Über 28 Jahre hat er die Geschicke der Kommission 
geleitet und betreut, war er allen, die in ihr und mit ihm arbeiteten, 
in einem großen Vertrauen und Verstehen zugetan, manchem von 
uns in freundschaftlicher Gesinnung verbunden. 

Ihm auch an dieser Stelle ein Wort des Gedenkens und des Dan­
kes nachzurufen, ist uns eine aufrichtig empfundene Ehrenpflicht. 
Nicht ein in allem ausgefülltes Bild der Persönlichkeit kann hier 
gezeigt; nur einige wesentliche, uns besonders werte Züge sollen 
beleuchtet werdenrDen Geschichtsforscher und -Schreiber von Rang, 
den Lehrer und Freund der akademischen Jugend eingehend zu 
würdigen, bleibt anderen vorbehalten. Wenn auch auf ihn als sol­
chen hingewiesen werden muß, so soll doch mehr der Mann sichtbar 
werden, als der er uns nahestand, der unermüdliche Anreger und 
Betreuer in unseren Bezirken, in der Landesgeschichtsforschung, 
ihrer Organisation und Pflege — und daneben immer wieder der 
Mensch mit dem ganzen liebenswerten Reiz seines Wesens, in der 
Frische und Kraft seines Seins und TunS, die er sich bis an das 
Ende seiner Erdentage bewahrt hatte. 

Karl Brandi war bei aller Spannweite seines Lebenswerkes und 
seines Wirkungskreises durchaus im Heimatlichen verwurzelt; un­
geachtet auch des einst nach Hamburg verschlagenen Vorfahren 
italienischen Geblütes. Der niedersächsische Raum, in den er hinein­
geboren wurde, ist sein Lebens- und. Schicksalsraum geblieben. Als 
Sohn Hermann Brandis, eines vielbewährten Schulmannes und spä­

t e r e n hohen Beamten im preußischen Kultusministerium am 20. Mai 
18(68 in Meppen geboren, .als Ordinarius für mittelalterliche und 
neuere Geschichte und historische Hilfswissenschaften in Göttingen 
gestorben, hat <*r diesen Bereich immer nur kurzfristig verlassen. 
In* Osnabrück, wohin die Familie übergesiedelt war, hat er sich so 
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recht beheimatet gefühlt und an die dort verlebten Jahre sich stets 
besonders gern erinnert. Unter der liebevollen Anleitung des Vaters 
schulten sich an den Blumen in Wald und Flur, an den Formen der 
Natur und der Kunst und an den Zeugen einer bedeutenden ge­
schichtlichen Vergangenheit Auge und Gedanke des Knaben. In 
seiner feinsinnig plauderndeii Art hat Brandi auf dem 25. Nieder-
sachsentäg in Hannover (1935) davon erzählt, wie die Heimatverbun­
denheit in ihm gewachsen ist, wie er so eigentlich zum Historiker 
wurde. 

Über seinen wissenschaftlichen Werdegang, über seine Tätigkeit 
an der Universität, in Forschung und Lehre, sei hier nur einiges 
angedeutet. Schoß während seines Studiums in Straßburg und Ber­
lin betätigte sich Brandi vorübergehend in der Badischen Historischen 
Kommission. Mit umfänglicheren Arbeiten wurde er dann betraut 
von der Historischen Kommission bei der Akademie der Wissen­
schaften in München. In Bayern kam er auch seiner militärischen 
Dienstpflicht nach; wie anschaulich wußte er unter scherzhafter Ein­
schaltung der einheimischen Mundart Manövererlebnisse seiner 
Soldatenzeit wiederzugeben! Im Wintersemester 1895/96 habilitierte 
er sich an der Georgia Augusta. Bis auf die 5 Jahre (1897—1902), in 
denen er eine außerordentliche Professur in Marburg versah und 
die dortige Archivschule leitete, hat er den Göttinger Lehrstuhl bis 
zu seiner $meritierung (1936) innegehabt. Seine Beschäftigung bei 
der Münchener Kommission, hauptsächlich der Reichsgeschichte im 
16. Jahrhundert gewidmet, hat sich bald auf seine weitere Forschung 
und literarische Tätigkeit ausgewirkt; in die Arbeitssphäre seiner 
wissenschaftlichen Jugend, Renaissance und Reformation, hat er sich 
immer wieder begeben. Davon zeugen, um nur wesentliches zu 
nennen, außer dem reizvollen, aus Vorträgen des jungen Marburger 
Dozenten hervorgegangenen Büchlein über „Die Renaissance in 
Florenz und Rom" die späteren Darstellungen der „Deutschen Ge­
schichte im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation" und 
schließlich noch die große, die Lebensleistung Brandis als Historiker 
krönende Biographie von „KarlV. Werden und Schicksal einer Per­
sönlichkeit und eines Weltreiches". Auf eine lange Reihe von Ab­
handlungen und Aufsätzen, Vorträgen und Reden, zeitlich wie stoff­
lich in denselben Rahmen gehörend, sei nur verwiesen, ebenso auf 
die entsprechenden Kapitel in seiner für die Frontsoldaten des 
ersten Weltkrieges im Felde niedergeschriebenen „Deutschen Ge­
schichte" als die gehaltvollsten des Buches. In den meisten dieser 
Arbeiten, zumal in seinen großen Geschichtswerken, ist der starke 
persönliche Anteil zu spüren, der den Verfasser zeitlebens drängte, 
sich mit der Welt Roms wie Wittenbergs auseinanderzusetzen. „Der 
innere Anlaß" — so heißt es in einer Vorrede — „berührt sich mit 
meiner eigenen -Entwicklung. . ." Und diese führte über die beiden 
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Welten hinaus und vermochte den Blick zu öffnen für eine An­
schauung und Wertung der gewaltigsten Bewegung unserer Ge­
schichte, die sich erst in jüngster Zeit mählich durchzusetzen scheint. 
Sie läßt zugleich Brandis Verhältnis zur Religion deutlich werden. 
Es hat sich, so sehr es in den Jugendjahren noch an Rom gebunden 
war, später doch mehr und mehr davon gelöst, die Kirchen wohl in 
ihren besonderen Werten und Verdiensten voll gewürdigt, darüber 
hinaus jedoch sich zu einer von konfessionellen Bindungen freieren 
Lebens- und Weltauffassung aus christlicher Grundstimmung ge­
wandelt. Die einer echten Herzensgüte entströmende stete Bereit­
schaft zu Ausgleich und Versöhnung, die zum ganzen Stil dieses 
Lebens gehört, tut sich hier wie da kund. 

Zu der vielseitigen publizistischen Tätigkeit gehört schließlich 
auch die Schriftleitung des 1908 von Brandt mit Harry Bresslau 
und Michael Tangl gegründeten „Archivs für Urkundenforschung", 
zu der 1937 noch diejenige des „Deutschen Archivs für Geschichte 
des Mittelalters" hinzutrat. Eine rege Betätigung als Rezensent ging 
ständig nebenher, und auch sie ist nicht außeracht zu lassen. Denn 
diese Anzeigen, Glückwunschschreiben und Nachrufe sind keines­
wegs als leichtere Beifracht anzusehen, sondern haben durchaus ihr 
eigenes Gepräge und Gewicht und sind zur Kenntnis der Persönlich­
keit unentbehrlich. 

Mehr als durch seine Bücher und Schriften hat Brandi gewirkt 
durch seine Vorlesungen, durch Vorträge und Reden. Hier zeigte er 
eine Beherrschung des gesprochenen Wortes, die jeden in den Bann 
zog, offenbarte sich auch der Pädagoge von hohen Graden. „In den 
großen Vorlesungen lebt unsere Wissenschaft ihr eigentliches Gegen­
wartsdasein", hat er einmal nachdrücklich betont. Er pflegte seine 
Kollegs auf das sorgfältigste auszuarbeiten und mit kritisch offenem 
Blick auf die letzten Ergebnisse der Forschung. Über dem Schwung 
der vorgetragenen Idee, über der Reife und Schönheit der Form ließ 
der Professor und Lehrer nicht die harte Arbeitszucht alter Göttin­
ger Tradition zu kurz kommen, mit der er im Seminar und bei den 
Übungen im Diplomatischen Apparat die Jünger einwies in die 
ersten Kenntnisse und Kunstgriffe des Handwerks und sie Achtung 
vor guter und sauberer Arbeit lehrte. Hier wie dort pulste Brandis 
lebendige Persönlichkeit. 

Die Wirkungen dieses Gelehrtenlebens strahlten nach vielen 
Richtungen aus: es war ein im Leibnizschen Sinne wahrhaft tätiges 
Leben als Erfüllung einer glücklichen Naturanlage. Es gestattete 
seinem Träger nicht, sich auf das Studierzimmer, auf den Hörsaal 
und den Seminarraum zu beschränken. Es führte ihn in das Wirrsal 
akademischer Verwaltungsgeschäfte, die er. als Dekan der philoso­
phischen Fakultät (1912) und als Rektor (1920) mit müheloser 
Freundlichkeit und überlegener Würde meisterte. Als Mitglied der 
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Akademien der Wissenschaften zu* Göttingen, München, Berlin, Wien, 
Kopenhagen und Budapest wirkte er vornehmlich im Bereich seines 
Faches vielseitig und fruchtbar. Daneben trat bald eine weitgrei­
fende Organisationsarbeit und Kulturpolitik. Sie galt zunächst auch 
dem Besten der Georgia Augusta, so wenn er 1919 den Vorsitz im 
Universitätsbund übernahm und mit großem Geschick und Erfolg 
führte. Darüber hinaus betraf sie die ^deutschen Universitäten und 
die in den schweren Jahren nach 1918 stark gefährdete deutsche 
Wissenschaft überhaupt, im besondern immer die Geschichtswissen­
schaft. F,ür jene wirkte er als Vorsitzender des Schulausschusses der 
deutschen Hochschulen oder auch als Mitglied des Reichsbeirats für 
Bibliotheksangelegenheiten, für diese im Hauptausschuß der Not­
gemeinschaft der deutschen Wissenschaft und als deutscher Vertreter 
im Vorstande des Internationalen Ausschusses für historische Wissen­
schaften. Mehrmals hat er die deutschen Historiker führend vertre­
ten auf internationalen Kongressen und Sitzungen: in Oslo und 
Warschau, in Bukarest und zuletzt noch höchst wirkungsvoll in 
Zürich (1938). Solche Betätigung in Beruf und Fach wurde noch 
erweitert und ergänzt durch die Übernahme des Präsidiums der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zum" Studium Nieder­
sachsens. Jenseits des Kreises liegt die Beteiligung' an-praktisch-
politischer Tagesarbeit als Abgeordneter im Provinziallandtag, 
dessen Vizepräsident er war. In seiner politischen Haltung unter­
schied er sich nicht von der Mehrzahl seiner Altersgenossen unter 
den deutschen Historikern. Liberal in seiner Grundauffassung, von 
einem ruhigen nationalen Selbstbewußtsein durchdrungen, war er 
abhold aller Illusionspolitik nach Außen wie aller Willkür in der 
inneren Staatslenküng. Er sah in dem von freiem Geistesleben er­
füllten, von Humanität und sozialer Gerechtigkeit getragenen 
Staate das hohe Ziel, das sein Volk als altes Glied der europäischen 
Völkergemeinschaft anzustreben hatte. Nur selten hat er sich mit 
zeitpolitischen Problemen befaßt, dabei dann den ihm eigenen Op­
timismus nicht verleugnet/ Er war — in der Nachfolge Hegelscher 
und Rankescher Gedankengänge — gern geneigt, dem Walten der 
Vernunft wie in der Geschichte so auch in der Politik zu vertrauen. 
Dieser Glaube ist freilich in der letzten Vergangenheit bald einer 
tiefen Besorgnis um die Zukunft von Volk und Land gewichen. 

Über allem diesen Wirken in Ferne und Weite hat Brandi die 
Verbindung mit seinem Heimatlande Niedersachsen nie verloren. Es 
wurde eingangs schon angedeutet, wie Heimatsinn und Heimat­
verbundenheit sich in ihm»ausbildeten. Sie hießen ihn das Wort er­
greifen und seine Feder führen ein ganzes langes Leben hindurch. 
Die Studien über das Bauern- und Bürgerhaus, die der 23 jährige 
mit besonderer Beziehung auf die Osnabrücker Heimat (1891) er­
scheinen ließ, sind von ihm stets von neuem aufgegriffen. Sie haben 
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zuletzt noch ihren Niederschlag gefunden in dem Vortrag des fast 
Siebzigjährigen in der Hannoverschen Hochschulgemeinschaft über 
„Das Niedersächsische Bauern- und Bürgerhaus" (1937). Wenn er in 
demselben Jahre in dem Schlußvortrag auf dem Göttinger Nieder­
sachsentag zusammenfassend darauf hinwies, daß „wir die Heimat 
dadurch lieben*, daß wir sie kennen und wenn wir sie k e n n e n . . . " , 
daß „auch die Heimatliebe durch die liebevolle wissenschaftliche Be­
trachtung nicht entseelt und paragraphiert, sondern beseelt und tat­
kräftig werden wird", so berührte er wiederum Gedanken und Ar­
beitsziele, die er nicht lange vorher mit ähnlicher Blickrichtung in 
der öffentlichen Sitzung der Gesellschaft der Wissenschaften „über 
die Pflege der Landeskunde an der Universität" vertreten hatte. 

Dasselbe Motiv, abgestimmt auf verwandte, wenn auch besondere 
Klangform, tauchte schon auf, als Brandi im Jahre 1909 in ein­
gehender Denkschrift die Notwendigkeit einer Historischen Koni­
mission für den niedersächsischen Raum darlegte, d. h. für das eine 
historische Einheit bildende altsächsische Stammesgebiet unter Ein­
beziehung des deutsch gebliebenen Teiles von Friesland. Unter star­
kem persönlichem Einsatz, in gedrucktem und gesprochenem Wort, 
in einem ausgedehnten Briefwechsel hat er in enger Verbindung 
mit Karl Kunze (Hannover) und Paul Zimmermann (Wolfenbüttel) 
für diese Gründung geworben als für eine Ehrenpflicht gegenüber 
einer denkwürdigen Vergangenheit. In anderen deutschen Land­
schaften war man sich dieser Pflicht längst bewußt geworden und 
erfüllte sie mit wachsender Hingabe. Als dann am 22. Januar 1910 
für die Provinz Hannover und die angrenzenden, geographisch zu­
gehörigen und historisch verwandten damaligen Bundesstaaten 
Oldenburg,* Braunschweig, Schaumburg-Lippe und Bremen eine 
Historische Kommission zur Pflege der Landesgeschichte ins Leben 
gerufen wurde, war Brandi der gegebene Vorsitzende. 

Wesen und Ziel der neuen Arbeitsgemeinschaft waren in klarer 
Erkenntnis des für die Wissenschaft und die Belange der Heimat 
Notwendigen von ihm vorgezeichnet und sind bei der weiteren Ent­
wicklung des Arbeitsplanes nicht außeracht gelassen. Ein gedeih­
liches -Zusammenwirken der im Lande vorhandenen und tätigen 
Kräfte an der Landesuniversität, an den Archiven, Bibliotheken, 
Museen und Schulen wie in den Geschiehts- und Altertumsvereinen 
sollte angestrebt werden und ist in der Folge erreicht worden. So 
konnte nicht zuletzt dank der persönlichen Einwirkung und Ver­
mittlertätigkeit des Vorsitzenden von der Kommission Gemein­
schaftsarbeit im besten Sinne geleistet werden. Sie wurde von vorn­
herein auf große Ziele gerichtet, auf unifassende, von einzelnen 
nicht durchführbare Aufgaben. Sachgemäß geschulten Kräften an­
vertraut, sollte sie die Fühlung mit dem Stande der Wissenschaft 
halten und deren strenge Forderungen in keinem Punkte vernach-
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lässigen. Daß von solchen Richtlinien nie abgewichen wurde, ist ein 
nicht zu unterschätzendes Verdienst Brandis. Er 4iat die gereifte 
Erfahrung seines Lebens und seiner eigenen Forschungstätigkeit 

' allen Unternehmungen der Kommission in seiner verständnisvollen 
und liebenswürdig-geduldigen Art zugewandt, gerade dadurch die 
Arbeitsfreudigkeit, oft unter widrigen Verhältnissen, wachgehalten' 
Menschenkundig und weise verfügte er über die schwere Kunst des 
Zuhörens, besaß er aber auch in vollendetem Maße die Gabe des 
überzeugenden Zuspruches. In mancher Auschußsitzung hat er die 
Aussprache über Klippen und Untiefen hinweggesteuert, mit er­
frischender Deutlichkeit, wo es nottat, aber mehr noch in Goethes 
liebender Gelassenheit und eingedenk der Mahnung Rankes: „Der, 
Historiker sei gut und milde"; immer hat er schließlich den Boden 
gewohnen, auf dem sich Meinung und Gegenmeinung einigen konn­
ten. Selbst innerlidf jung geblieben und rank und rege an Geist 
hat er beizeiten Vorsorge getroffen für den Nachwuchs im Ausschuß 
und Mitarbeiterkreis und verhütet, daß der in gelehrten Körper­
schaften sich oft und leicht anbahnende Verkalkungsprozeß hier 
eintreten konnte. 

Das Leben der Kommission spiegelt sich wider in den wissen­
schaftliehen Unternehmungen, nicht minder in den Jahresversamm­
lungen. Wie bei diesen Tagungen in allen Teilen ihres Arbeits­
raumes unter Brandis schwungvoll-lebendiger Leitung das Interesse 
weiter Bevölkerungskreise an der Landesgeschichte geweckt und 
verbreitet wurde, ist allgemein bekannt geworden. Die hohen Werte 
seiner Persönlichkeit, seine alle gewinnende Wesensart, seine vater­
ländische Gesinnung kamen hierbei zur schönsten Auswirkung. 
Auch bei solcher Gelegenheit hat er in der ihm eigenen unübertreff­
lichen Weise dargetan, wie die aus Heimatsinn, aus persönlicher 
Neigung und Anlage kommenden Wünsche der Gesdiichtsfrexmde 
im Lande und die echten Bedürfnisse der Wissenschaft gepflegt und 
vereint, Wissenschaft und Leben in glücklicher Form verbunden 
werden können. So hat er auch rasch das Vertrauen det amtlichen 
Stellen zur Kommission gewonnen, ihre gutachtliche Stellungnahme 
in vielen landesgesdüchtlichen Fragen und Anliegen neben dem 
eigenen Rat und Urteil zur Verfügung stellen körihen. 

Die enge Verbundenheit Brandis mit Niedersachsen, die vielen 
und fruchtbaren Beziehungen, die ihn mit den öffentlichen Körper­
schaften und maßgebenden Persönlichkeiten allüberall im Lande 
verknüpften, sind im Jahre 1930 besonders stark zum Ausdruck ge­
kommen. Als er damals seine Berufung auf den Ranke-Lehrstuhl 
nach Berlin ablehnte und an der Georgia-Augusta verblieb, ist ihm 
dies von allen Seiten mit lebhaftem und aufrichtigem Dank ver­
golten worden. Er klang auch durch auf der Festtagung der Kom-
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mission bei ihrem 25jährigen Bestehen (1935) und er wurde noch 
einmal deutlich unterstrichen, als Brandi 1938 den Vorsitz abgab. 
Der 70. und 75. Geburtstag brachten ihm abermals in reicher .Fülle 
Bekenntnisse der Treue und Anhänglichkeit von Freunden und 
Schülern und Verehrern in sein gastliches Haus. Sie fanden keinen 
Müßigen. Auch nach seiner Entpflichtung hatte er seine Vorlesungs­
tätigkeit nie ganz aufgegeben. In den Kriegsjahren war ihre ver­
stärkte Wiederaufnahme ihm eine selbstverständliche Pflicht gegen­
über dem jungen, hart getroffenen Nachwuchs: Auch am sonstigen 
Leben der Universität nahm er wie stets den regsten .Anteil. In den 
Sitzungen der Akademie fehlte er selten und fühlte sich als Wahrer 
der Tradition. Der Arbeit der Historischen Kommission, die in der 
Drangsal des Krieges mehr und mehr zum Erliegen kam, galten 
bis zuletzt seine sorgenden Gedanken. Im übrigen waren die Jahre 
ausgefüllt mit der Uberprüfung eigener Arbeiten und — zuletzt be-
Schwert von dem brennenden Schmerz um .Deutschlands Not. Nicht 
daß ihn eine mattherzige Schwarzseherei befiel, — das würde zu 
seinem ganzen Wesen nicht gepaßt haben. Es war vielmehr der 
Ern^t der höchsten Gefahr, die er seit langem erkannt hatte und 
die ihn nun die Notwendigkeit durchgreifender Maßnahmen für den 
Wiederaufbau von Staat und Kultur unbefangen fordern ließ. 

Aufgeschlossen für die drängenden Aufgaben des Tages, widmete 
er sich ihrer Lösung anregend und hingebungsvoll. An der Grün­
dung des Göttinger Instituts für Erziehung und Unterricht im Jahre 
des Zusammenbruchs war er maßgebend beteiligt, wie er von 
jeher, starker innerer Neigung folgend, den Fragen der Erziehungs­
wissenschaft hohe Bedeutung beimaß. Des .Alters Beschwernisse, 
obwohl sie auch ihn im letzten Jahrzehnt nicht ganz unberührt-
gelassen, schien seine ans Wunderbare grenzende Lebens- und. 
Schaffenskraft zu überwinden. Ihm war fast bis zuletzt beschert, was 
sein früherer Göttinger Kollege Eduard Schwartz einmal an Wila-
mowitz gerühmt hat: jene\ , f ir i ie Reife des Alters, die nur den 
Großen zuteil wird, die, weil sie alt sein können und wollen, nicht 
altern". So stand er in kaum geminderter Frische in Leben Und 
Arbeit, bis den Unermüdlichen Krankheit auf das letzte Lager 
zwang. Ihm, der ein so tätiges und wahrhaft vollendetes Leben wie 
wenige gelebt, war auch das Sterben eine Angelegenheit des be­
wußten Willens, war auch der Tod wie eine Tat. Er fühlte ihn 
kommen und er ist %$it ihm gegangen fest und männlich, wie er in 
diesem Erdendasein gestanden. Die aktive Todesanschauung des 
alten Goethe war wohl auch die seine. — 

Der Historischen Kommission ist Karl Brandi mehr als ein be­
rühmter Name. Er war ihr immer der Inbegriff dessen, was man 
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einen d e u t s c h e n Gelehrten nennt, der mit ganzer Hingabe sei­
ner Persönlichkeit und dem Vollen Einsatz seiner Fähigkeiten der 
Wissenschaft und ihren wahren Zielen diente und dabei dem Leben, 
seinem Volke und seiner Heimat nähe blieb. Nun ist er eine Erinne­
rung geworden, eine stolze und freudige Erinnerung. Sie überwindet 
den Schmerz und das Gefühl der Vereinsamung, die der Heimgang 
hervorgerufen. Sie mag immer die Verpflichtung wachhalten, die die 
enge und lange Verbundenheit mit einem ruhmvoll anerkannten 
Vertreter deutscher Geschichtswissenschaft mit sich bringt. 
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Das Privileg Hadrians IV. für Fischbeck 
als Spezialfall der Papstdiplomatik und 

die Frage der Exemtion des Stiftes 
Von 

H a n s G o e t t i n g 
Mit 2 Urkundentafeln 

Das im Jahre 955 als Reichsabtei gegründete ehemalige Kano-
nissenstift Fischbeck a. d. Weser verwahrt noch heute als älteste 
Papsturkunde seines Archivs e in Privileg Hadrians IV. von 1158 
Mai I I 1 ) , welches in mehrfacher Hinsicht eigenartig und einer ein­
gehenderen Untersuchung, als dies bis&er geschehen ist, wert er­
scheint.. Bereits Heinrich F i n k e d e r das Stück in seinen „Papst­
urkunden Westfalens" zuerst vollständig zum Abdruck brachte 2), 
glaubte, auf Grund.einer Reihe von Abweichungen in den ä u ß e ­
r e n Merkmalen an der Originalität der Urkunde zweifeln zü 
müssen. Er bezeichnete sie in seiner Editionsanmerkung nur als 
„gleichzeitige Ausfertigung", welche wegen einiger Sonderbarkeiten 
sehr verdächtig sei, und gestand in einem Brief an die Äbtissin 
von Kerssenbrock vom 2.9.1887, daß ihn die Urkunde Adrians 
schon viel Kopfzerbrechen gekostet habe und daß er sich noch immer 
nicht für Echt- oder Unechtheit entscheiden könne, aber doch mehr 
zu letzterem neige 8 ) . 

In allerjüngster Zeit ist nun die Echtheit des Privilegs erneut 
heftig angegriffen worden. Im Rahmen seines Aufsatzes „Zur Früh­
zelt des Stiftes Fischbeck" 4) kam Konrad L ü b % c k auf Grund einer 
bis dahin noch fehlenden Untersuchung der i n n e r e n Merkmale 
der Urkunde zu dem Schlüsse, daß es sich „vielleicht um die freie 
Erfindung eines skrupellosen Fälschers", im günstigsten Falle aber 
„nur um die interpolierte Kopie einer Vorurkunde" handeln müsse 5 ) . 

Wir werden im folgenden die Berechtigung dieses scharfen Ur­
teils nachzuprüfen haben, L ü b e c k hat die Urkunde selbst nicht 
gesehen. Er stützte sich hinsichtlich der äußeren Merkmale lediglich 
auf die Beobachtungen F i n k e s in der Anmerkung zu seiner Edition 
der Urkunde, die ihm seine vom Inhalt her gewonnene Auffassung 

i) J. L. 10407. Vgl, Tafel 1. * 
2> Westfälisches Urkundenbuch (künftig zitiert WUB,) Bd. V. S, 42 nr. 

117. Vorher gedruckt b e i W ü r d t w e i n , Subsidia dipl. VI. 334 ( M i g n e , 
Patr. lat. 188 iSp. 1565), inkorrekt mit frei ergänzter Datierung. 

8 ) Stiftsarchiv Fischbeck, Beilage zu Handschr. nr. 2. 
«) In dieser Zeitschrift Bd. 18 (1941) S. 32 ff. 
5 ) a.a.O. S.37. 
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hinreichend zu unterbauen schienen. Eine eingehende Untersuchung 
des fraglichen Stückes 6) ergibt jedoch, daß auch F i n k e s Fest­
stellungen mancher Ergänzungen und Korrekturen bedürfen. 

Wenn sich auch ihr Äußeres (vgl. Tafel 1) auf den ersten Blick 
von dem Typus der schön ausgestatteten päpstlichen Privilegien aus 
der Mitte des 12. Jahrhunderts (vgl. Tafel 2) auffallend unterschei­
det, so macht die auf südlichem Pergament geschriebene Urkunde 
doch den Eindruck der Kanzleimäßigkeit. Das hat auch F i n k e , 
seine Zweifel einschränkend, zugeben müssen. Alle wesentlichen 
Formelemente des gleichzeitigen feierlichen Privilegs finden sich 
vor, wenn auch in äußerst einfacher und schmuckloser Ausführung. 
Dies gilt vor allem für die Schrift, welche F i n k e als „eigentümlich 
fein, nach links sich neigend und jeder Ligatur entbehrend" ge­
kennzeichnet hat. 

. Der paläographische Befund ergibt eine der Zeit völlig ent­
sprechende kuriale Minuskel 7), die einen gleichmäßigen und siche­
ren Duktus zeigt, aber auch auffallend schlank und zusammen­
gedrängt erscheint. Schon die erste Zeile mit ihrer äußerst eng ge­
gitterten verlängerten Schrift erweckt diesen Eindruck. Die Mehr­
zahl der steilgestellten Oberlängen hat leichte Linksneigung, wenn 
sich diese auch teilweise durch späteres "Verziehen des Pergaments 
infolge Feuchtigkeit erst nachträglich verstärkt haben mag. Es hat 
jedenfalls den Anschein, als habe der Schreiber befürchtet, nicht 
mit dem Raum auszukommen, und in der Tat weist auch unser Pri­
vileg ein außergewöhnlich kleines Format auf 8), So hat der Schrei­
ber nicht nur dicht am oberen Rand des Pergaments zu schreiben 
begonnen und auf breite Seitenränder verzichtet, sondern auch 
innerhalb des Kontextes jede Raumverschwendung vermieden, wie 
wir sie sonst in den feierlichen Privilegien der Zeit finden: es fehlen 
die charakteristischen weit auseinandergezogenen und verzierten st­
und ct-Ligaturen ebenso wie die nach links geschwungenen Unter­
längen des g. Aber F i n k e irrt in seiner Feststellung, daß die 

6 ) Anläßlich der von mir im Herbst 1946 vorgenommenen Registrie­
rung des gesamten Fischbecker Urkundenbestandes stand mir das Ha­
drianprivileg mehrere Monate im Staatsarchiv Hannover zur Verfügung, 
wofür auch an dieser Stelle Frau Äbtissin Freiin von Gersdorff zu Fisch­
beck gedankt sei. 

7) Die Behauptung L ü b e c k s , der ja die Urkunde nicht gesehen hat, 
es handle sich um „eine der päpstlichen Kanzlei fremdartige Schrift", 
a.a.O. S. 35, entbehrt jeder Begründung. 

8) Länge 42 cm, Breite 30,5 cm. Das Durchschnittsformat der Privi­
legien Hadrians IV. beträgt 71X56,5 cm, die geringste Länge wird mit 
54cm, die geringste Breite mit 41cm angegeben, vgl. J. v. P f l u g k -
H a r t t u n g , Die Bullen der Päpste bis zum Ende des 12.Jhs. (Gotha 
1901) iS. 380. — Das Privileg Hadrians IV. J. L. 10060 (Tafel 2), welches 
nach dem gleichen Formular geschrieben wurde wie unsere Urkunde (s. 
weiter unten), hat das Format 65X55 cm! 
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Schrift „jeder Ligatur entbehre". Sowohl st wie et sind, freilich 
sehr eng, verbunden, wobei die Ligatur zwischen c und t unter­
brochen ist. Es handelt sich bei diesen Ligaturen ebenso wie bei 
dem gf dessen Schlinge hier einfach geschlossen ist, um charakte­
ristische Buchstabenformen der kurialen Minuskel, die zwar nicht 
den feierlichen Privilegien, aber den päpstlichen L i t t e r a e der 
Zeit entstammen 9 ) . Besonders deutlich wird dies in der Verwendung 
des Kürzungszeichens. Die in den feierlichen Privilegien durchweg 
übliche Form der Kürzung durch die nach unten geöffnete Doppel­
schleife fehlt in unserer Urkunde völlig. Statt dessen findet sich aus­
nahmslos das in den gleichzeitigen Litterae in der Hauptsache ver­
wendete waagerechte bzw. angeiförmige Kürzungszeichen 19). Die 
fast unverzierten Majuskeln der Satzanfänge ergänzen das Bild. Wir 
dürfen also feststellen, daß der Schreiber unseres Privilegs — sei es 
aus Gründen des Raumes oder aus anderen, noch zu besprechenden 
Ursachen — die wesentlichen Schriftelemente der Briefform ver­
wendete. 

Weitere Ausstellungen F i n k e s an der Kontextgestaltung, wie 
die unregelmäßige Beschreibung des rechten Randes und das nur 
zweimalige Amen, sind unerheblich. In jedem der drei Fälle, in 
denen die Zeilen nicht völlig bis zum Rand des Schriftspiegels durch­
geführt wurden, wollte der Schreiber offensichtlich die Trennung 
längerer Worte, die er deshalb an den Anfang der folgenden Zeile 
setzte, vermeiden. Und zweimaliges Amen ist zwar ungewöhnlich, 
kommt aber doch gelegentlich vor 1 1 ) . Die Apprecatio diente ja zur 
Füllung der letzten Zeile, die in unserem Falle mit nur zwei Amen 
bereits gegeben war. 

Der einfachen Gestaltung der Protokoll- und Kontextschrift, die 
sich auch in der Verzierung der nicht vergrößerten Papstinitiale, der 
Perpetuierung und der Apprekation auf ein Mindestmaß be­
schränkte, entspricht die Ausstattung des Eschatokolls. Infolge der 
außerordentlichen Zusammendrängung der Kontextschrift stand für 

<0 P f l u g k - H a r t t u n g , Specimina selecta chartarum pont. Rom. 
II. (Stuttg. 1886). Von den dort auf Tafel 111 gegebenen Schriftproben 
von Litterae Hadrians IV. vgl. für die st-Ligatur z.B. die Nrr.16 und 
18, für die unterbrochene ct-Verbindung, die gerade zu Beginn der 
zweiten Hälfte des 12. Jhs. beliebt gewesen zu sein scheint, die Nrr: 15, 
17, 18, 19, aber auch 12, 24, 25, 27. In der Gestaltung dieser Buchstaben-
Verbindungen wie auch der meisten anderen Buchstaben ist der Schrift 
unseres Privilegs sehr ähnlich tz. B. die auf Tafel 111 Nr. 25 wieder­
gegebene Littera cum filo serico Viktors IV. — Zur Form des g vgl. 
a. a. O. Tafel 109 Nrr. 9,10. 

w) Vgl. z. B. a. a. O. Tafel 111 Nrr. 15—19. » 
n ) Unter Hadrian IV. z. B, in dem allerdings nur kopial überlieferten 

Privileg für Hardehausen v. 1155 Juni 11. J.L. 10076. Gedr. WUB. V. 
S, 39 Nr. 110. 
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dieses noch die volle Hälfte des Pergaments zur Verfügung, ein 
weiterer Beweis dafür, daß der Schreiber mit der für feierliche 
Privilegien erforderlichen Raumverteilung offenbar nicht völlig ver­
traut gewesen ist. - • 

Das Eschatokoll hat ebenfalls alle notwendigen Formelemente: 
Rota, Unterschriften, Monogramm und große Datierung, wenn auch 
gerade hier die stärksten Unterschiede vom Regelfall zu beobachten 
sind. Im wesentlichen — wenigstens inhaltlich — einwandfrei sind 
Rota Und Monogramm, welche beide in ihrer Gestaltung gleichfalls 
jene Schmalleibigkeit zeigen, d i e den Gesamtcharakter der Schrift 
auszeichnet. Der Ring der sauber gezeichneten Rota ist mit 0,8 cm 
im Verhältnis zu dem großen Gesamtdurchmesser von 8 cm schmal, 
der Längsbalken des Innenkreuzes ist nicht nur nach oben, sondern 
auch nach unten durch den Rftig hindurchgezogen. Die Devise Ha­
drians IV. im Ring, deren Schreibung und Verteilung (zwischen den 
Kreuzarmen!) von der Regel abweicht, Apostelnamen und Papst­
name („papa" ist ausgeschrieben!) zeigen den Duktus der*Kontext­
schrift, so claß also die gesamte Rota einschließlich des Querbalkens 
des Ringkreuzes von dem Kontextschreiber angefertigt sein dürfte 1 2 ) . 
Das Gleiche gilt wohl mit Sicherheit auch für das Monogramm, die 
Unterschriften und die Datumzeile. 

„Die erheblichsten Abweichungen von der Normalform zeigen 
ohne Zweifel die Unterschriften. Von einer Eigenhändigkeit sowohl 
der Papstunterschrift wie der beiden Kardinalsunterschriften kann 
keine Rede sein. Das langgezogene, wellenförmige E der Papstünter-
schrift in den sonstigen feierlichen Privilegien Hadrians IV. ist hier 
durch ein einfaches unziales E ersetzt, das „ss." des „subscripsi" ist 
ein kleiner, flüchtig gezeichneter Schnörkel, und die übrige Schrift 
i s t — ohne die gewöhnliche Raumfüllung nach oben durch Ver­
längerung der Oberlängen — genau die% des Kontextes. Dasselbe 
trifft auch auf 4 i e Unterschriften der beiden Kardinalpresbyter 
Hupald(!) und Adelbert(!) zu. Die des Letzteren, etwas herausgerückt, 
kleiner, mit dunklerer Tinte geschrieben und nach rechts abfallend, 
scheint von gleicher Hand nachgetragen zu sein. Gerade die ganz 
ungewöhnliche Gestaltung dieser beiden Unterschriften hat F i n k e 
am stärksten veranlaßt, an der Echtheit der ganzen Urkunde zu 
zweifeln. Bei beiden stehen nämlich an Stelle des Kreuzes vor dem 
Ego je ein Punkt, die aber keineswegs „auffällig dick" sind, wie 
F i n k e merkwürdigerweise angibt. Ein Blick zeigt uns, daß sie die 
normale Größe der auch im Kontext verwendeten Punkte haben, 

*2) F i n k e s Feststellung, daß das Ringkreuz wohl besonders einge­
tragen sei, trifft nicht zu. Ebenso ist der von ihm angemerkte Strich 
hinter dem „A" von „Adrianus" sicher nur darauf zurückzuführen, daß 
der Schreiber zunächst, ohne Zwischenraum zu nehmen, zum folgenden 
„D" angesetzt hatte. 
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ja daß es überhaupt eine Eigentümlichkeit des Schreibers ist, jeden 
Satz in Punkte einzuschließen 1 8). So steht auch in den beiden 
Kardinalsunterschriften hinter den Namen der Titelkirchen wieder 
der gleiche Punkt, dafür aber fehlt die „Subscripsi"-Kürzung, und 
1,5 cm bzw. 3,5 cm nach r e ch t s heraus- und etwas tiefer gestellt 
findet sich je ein einfaches Kreuz, „ein Fall, der sonst wohl nie vor­
kommt", wie F i n k e anmerkt. Auch inhaltlich sind die Unterschriften 
der beiden Kardinalpriester nicht ganz in Ordnung. In beiden fehlt 
das „tituli" vor dem Kirchennamen, und Albert, der übrigens 1157 
Nov. 4.—Dez. 1. als Kardinalvizekanzler den abwesenden Kanzler 
Roland vertrat 1 4 ) , war Kardinal d i a k o n von S.Adriani gewesen 
und wurde im März 1158 zum Kardinalpresbyter von S.Laurentii 
in Lucina befördert 1 5 ). Auf die Ungewöhnlichkeit der Namensformen 
der beiden Kardinäle werden wir noch zurückkommen. 

Bedenkliche Abweichungen zeigt schließlich die Datierung, Statt 
der regelmäßigen Fassung „Dat. Lat. per manum Rolandi sancte 
Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii V. Idus Maii, 
indictione VI., incarnationis dominice anno MCLVIIL, pontificatus 
vero domni Adriani pape IUI 1 anno IIII 0^ heißt es in unserem Pri­
vileg — wieder steht ein Punkt am Anfang der ebenfalls von der 
Hand des Kontextschreibers geschriebenen Datumzeile — 1 6 ) wesent­
lich einfacher: „Data Lat. per manum rolandi(!) cancellarii, V. Id. 
Maii, indictione VI., anno pontificatus Adriani III°(!)". Abgesehen 
von dem verkürzten Kanzlertitel ist also das „R" von „Rolandi" 
nicht wie sonst in Majuskel von anderer Hand, wohl des Kanzlers 
selbst, nachgetragen, sondern vom Schreiber einfach in Minuskel 
weitergeschrieben, das Inkarnations jähr fehlt ganz, und das Pon-
tifikatsjahr ist vereinfacht und um eine Ziffer «u niedrig angegeben. 

1 S ) Das wird besonders deutlich im der verlängerten Anfangszeile und 
in der ersten Zeile des Kontextes, die beide von Punkten eingefaßt sind. 
Entsprechend zeigt auch der Satzanfang der zweiten Kontextzeile einen 
Punkt. 

1 4 ) Vgl. die. Listen bei H. B r e ß l a u , Handbuch der Urkunden­
lehre I* (1912), S. 245 und Aran. 4. 

1 5 ) B r e ß l a u a.a.O. S.246 Anm.8 gibt die Beförderung für Mai/Juni 
1158 an, doch tritt A. bereits in dem Privileg für S. Donato di Lucca von 
1158 April 13 in seiner neuen Eigenschaft auf (J.L. 10396, Apta Ponti-
flcum Rom. ed. P f l u g k - H a r t t u n g , HL nr. 177). J. M. B r i x i u s , 
Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130—1181 (Diss. Straßbg. 
1912) nimmt S. 58 auf GrunÜ der üblichen Kreationstermine den 14. März 
H58 als Beförderungsdatum an. Die Unregelmäßigkeit in der Unter­
schrift Alberts veranlaßt ihn (Anm. 137), das Hadrianprivileg für Fisch­
beck als „jedenfalls gefälscht" zu bezeichnen. Nebenbei sei noch erwähnt, 
daß beide Kardinäle später die Papst würde erlangten: Hubald als Lu­
cius III., Albert als Gregor VIII. 

1 6 ) „cancellarii" ist mit spitzerer Feder geschrieben, von da an 
erscheint die Tinte etwas dunkler, so daß vielleicht Nachtragung (von 
gleicher Hand) anzunehmen ist. 
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Schließlich macht die Bullierung durch zwei Löcher der Plica — 
Reste der rosa Seidenschnur haben sich erhalten, während die Blei­
bulle leider abgefallen ist — wiederum einen völlig kanzleimäßigen 
Eindruck, und ebenso ist die Faltung die übliche der gleichzeitigen 
päpstlichen Privilegien. 

Wir haben im Vorangehenden mit Absicht eine so ausführliche 
Beschreibung der äußeren Merkmale der Urkunde und zugleich eine 
Berichtigung der F i n k e sehen Anmerkungen gegeben, weil hier in 
der Tat nur die genaueste Beobachtung aller Einzelheiten wenn auch 
nicht zu einer Lösung, aber vielleicht doch zu einer möglichen Er­
klärung der zahlreichen Probleme führen kann, die uns die äußere 
Form unserer Urkunde aufgibt. Bevor wir aber hierzu übergehen, 
haben wir zunächst die inneren Merkmale, den Rechts- und Sach­
inhalt sowie die Umstände der Entstehung des Privilegs unvorein­
genommen zu prüfen. 

Bereits F i n k e hatte in der Anmerkung zu seinem Druck darauf 
hingewiesen, daß der Text einen kanzleimäßigen Eindruck mache. Das 
an die Äbtissin Demodis gerichtete Privileg beginnt den Kontext mit 
der unter Hadrian IV. noch häufig vorkommenden Arenga „Pie 

.postulatio voluntatis" 1 7). Wie in den sonstigen Schutzprivilegien 
folgt die Verleihung des einfachen päpstlichen Schutzes („Ea prop-
ter . . . " bis „ . . . privilegio communimus."), an die sich die Bestätigung 
der Besitzungen nach der Formel „Statuentes, ut quascunque pos-
sessiones . . . " bis „ . . . illibata permaneant" schließt. Einige -Sonder­
bestimmungen werden angefügt: die Erlaubnis zur Beerdigung von 
Adligen beiderlei Geschlechts, das Verbot der Verlehnung und die 
Sicherung der von Papst und Kaiser garantierten weltlichen Un­
abhängigkeit des Stiftes (,,... Semper sub protectione Romanorum 
pontificum atque imperatorum vel regum defensione permaneat"), 
ferner das Verbot des Wohnens von Klerikern und Laien im Stifts­
bezirk. Dann aber folgt eine in unserer .Zeit weniger gewöhnliche, 
speziell gegen den Diözesanbischof gerichtete Bestimmung: „Pro-
hibemus autem, ut in eodem monasterio nulli episcoporum preter 
Romanum pontificem liceat quamlibet jurisdictionem habere, ita ut, 
nisi ab abbatissa ipsius monasterii fuerit invitatus, nec missarum 
solle(m)pnia ibidem celebrare presumat". Das vorher Gesagte wird 
anschließend noch besonders bekräftigt: „Ut igitur hec omnia, que 
supradiximus, plenum inposterum robur obtineant, tarn vobis quam 
his, que post vos successerint, favoris nostri auetoritate firmamus." 
An die Dispositio wird dann die übliche Dekretformel des päpst-

1 7 ) Über diese schon unter Gregor I. nachweisbare Arenga vgl. auch 
Leo S a n t i f a l l e r , Die Verwendung des Liber diurnus in den Privi­
legien der Päpste von den Anfängen bis zum 12. Jahrh., Mitt. d. österr. 
Inst. f. Geschichtsforschung 49 (1935), S. 279. 354. 

16 



Tafel 1 

I.L. 10407. Hadrian IV. für Stift Fischbeck 1158 Mai 11. 
Stiftsarchiv Fischbeck/Weser. Oiig.-Größe 42X30,5 cm. 





Tafel 2 

-—^—- J--,-..L.,?..v, 
j 1 / fv 

. .... i\—. w. V. TT-wm„- ... ..... 
7 7 ^ - < U L \ . X E ; ; E L Lv-J 
^*±XrJ\i V ^ K ) 

I. L. 10060. Hadrian IV. für Stift Herford 1155 Mai 17. 
Staatsarchiv Münster/Westt Original-Größe 65 X 55 cm. 





liehen Privilegs 1 8 ) „Decernimus e r g o . . . " bis „ . . .us ibus omnimodis 
profutura" mit der unmittelbar folgenden doppelten „salva"-Formel, 
dem päpstlichen u n d dem bischöflichen Vorbehalt („salva sedis 
apöstolice auetoritate et diocesani episcopi canonica justitia") an­
geschlossen 1 9). Wie in den weitaus meisten Privilegien endet der 
Kontext mit der Sanctio negativa „Si qua igitur" und der Sanctio 
positiva „Cunctis autem". 

Alles in allem haben wir ein völlig normales Formular vor uns 2 0 ) , 
das sich von den vielen gewöhnlichen Schutzprivilegien des 12. Jahr­
hunderts im wesentlichen nur in einem Punkte unterscheidet: in der 
alten antibischöflichen Formel „Prohibemus autem". Hier setzt nun 
K . L ü b e c k s Kritik e in 2 1 ) . Sie gründet sich auf den „inneren 
Widerspruch", den F i n k e „leider völlig übersehen" habe, daß 

.jiämlich Fischbeck in jener Formel die Exemtion, also die Befreiung 
von der Jurisdiktion des Diözesanbischofs und die unmittelbare 
Unterstellung unter den Papst, verliehen wurde, während dagegen 
im bischöflichen Vorbehalt ausdrücklich-die Strafgewalt des Ordi­
narius hervorgehoben sei. „Eine Urkunde mit einem so eklatanten 
Widerspruche ist sicherlich niemals aus der päpstlichen Kanzlei her­
vorgegangen; ihr ist eine solche Gedankenlosigkeit und Oberfläch­
lichkeit nicht zuzutrauen!", ruft L ü b e c k mit Emphase aus 2 2 ) . Min­
destens den Satz „Prohibemus a u t e m . . . " bis , , . . . presumat" möchte 
er daher als Interpolation streichen und auch gleich noch das an­
schließende „Ut igitur . . . firmamus" als „spätere Zutat" ausschei­
den, — aus Gründen des angeblich fehlenden logischen Zusammen­
hangs mit dem folgenden Dekret! Damit ist für ihn die ganze 
Fischbecker Urkunde „höchstens eine schlechte Kopie" mit „leicht 
erkennbaren Interpolationen", „wahrscheinlich aber . . . nichts ande­
res als die freie Erfindung eines Fälschers" 2 3 ) . * 

L ü b e c k s so überzeugte Darstellung kann nicht darüber hin­
wegtäuschen, daß seine „Ergebnisse" auf äußerst schwachen Füßen 
stehen. Es handelt sich ja bei den einzelnen Bestimmungen unseres 
Privilegs nicht um frei stilisierte Sätze, die etwa nach logischen 
Zusammenhängen beliebig beurteilt oder verurteilt werden können, 

18) Vgl. Leo S a n t i f a l l e r , Beiträge zur Geschichte der Kontext­
schlußformeln der Papsturkunden, in: Historisches Jahrbuch 57 (1937), 
bes. S. 237 ff. 

1 9 ) Über die „salva" - Formel vgl. Georg S c h r e i b e r , Kurie und 
Kloster im 12. Jahrhundert. (Kirchenrechtliche Abhandlungen hrsg. von 
U. S t u t z H. 65—68, Stuttgart 1910) I S.56ff. 

2 0 ) Es ist so typisch, daß L. S c h m i t z - K a l l e n b e r g in seiner 
„Lehre von den Papsturkunden" (Grundriß der Geschichtswissenschaft 
hrsg. von Aloys M e i s t e r , I 3b. Leipz. 1906) S. 186 gerade unsere Ur­
kunde als Musterbeispiel für den Aufbau eines päpstlichen Privilegs 
anführt! 

2 1 ) a. a. O. S. 35 ff. 2 2 ) a. a. O. S. 36. «) a. a. O. S. 37. 

Nieder«. Mirbuch 1948 * 2 17 



sondern gerade auch bei dem beanstandeten Passus um einen festen 
Formularbestandteil päpstlicher Privilegien, der seine Geschichte 
und im Laufe der Jahrhunderte auch eine bestimmte Bedeutungs­
entwicklung gehabt hat. 

Die Exemtionsformel in Verbindung mit dem Verbot der Ab­
haltung feierlicher Messen im Kloster durch den Bischof ist sehr 
a l t 2 4 ) und bildete bereits einen wesentlichen Teil der frühen Pri­
vilegienformel nr. 32 des Liber Diurnus 2 5 ) , in wenig veränderter 
Form auch der jüngeren Formeln nr. 77 und nr. 86 2 8 ) . So findet sie 
sich als Kern des berühmten, ersten Exemtionsprivilegs auf deut­
schem Boden, des nach der Formel nr. 32 geschriebenen Privilegs 
Zacharias* II. für das Kloster Fulda von 751 um Nov. 4 2 7 ) . Daß im 
Zusammenhang mit der in der Narratio enthaltenen Unterordnung 
unter die Jurisdiktion des päpstlichen Stuhles damit von Seiten der 
Kurie der Ausschluß des Diözesanbischofs ausgesprochen werden 
sollte, kann nicht bezweifelt werden. „Missarum sollemnitas" be­
deutet auch nicht nur „Messe" 2 8 ) , sondern das feierliche Pontifikal-
amt, also diejenige gottesdienstliche Handlung, die der Bischof als 
Ausdruck seiner jurisdiktionellen Macht an dem Hauptaltar jeder 
Kirche seiner Diözese, und zwar ohne Befragen des Pfarrers, voll­
ziehen kann 2 9 ) . 

Auf die Bedeutung 4 und den wesentlich politischen Inhalt der 
Exemtion, welche neben dem päpstlichen Schutz eine zweite Er­
scheinungsform der kurialen Einflußnahme auf die deutsche Reichs­
kirche darstellt, brauche ich an dieser Stelle nicht einzugehen 8 0 ) . 
Bereits im 10. Jahrhundert, als in Deutschland die Reichskirehen-

2 4 ) Vgl. J. E. 1458 und 1926, S a n t i f a 11 e r, Die Verwendung des 
Liber Diurnus usw., S. 238 und passim. 

2 5 ) „Liber diurnus pontiflcum Romanorum" ed. Th. S i c k e l , (Wien 
1889), S.23. x 

2 6 ) Vgl. S a n t i f a l l e r , Verwehdung des Liber Diurnus a. a. O. 
S. 272 und passim. 

2?) J. E. 2293. Gedr. zuletzt E. E. S t e n g e l , Fuldaer Urkundenbuch I. 
S. 25 ff. nr. 15/16. Vgl. H. G o e t t i n g , Die klösterliche Exemtion in 
Nord- und Mitteldeutschland vom 8. bis zum 15. Jahrh., in: Archiv für 
Urkundenforschung 14 (1935), S. 108. 

2 8 ) So L ü b e c k a.a.O. S.33. 
2 9 ) G o e t t i n g a.a.O. ß. 108 Anm.4 und die dort zitierte Literatur. 

Noch nach der Mitte des 12. Jhs. berief sich z.B. Erzbischof Alfano von 
Capua in einem von Alexander III. zu seinen Gunsten entschiedenen 
Exemtionsstreit mit dem Kloster Sa. Maria di Capua auf dieses Recht, 
das von ihm bisher als Ausdruck seiner Jurisdiktion über das Kloster 
ausgeübt worden sei, J.L. 11896. 1171 Juni 19. gedr. P f l u g k - H a r t -
t u n g, Acta pont. Rom. III. S. 228 nr. 226. Vgl. auch S ch r e i b e r, a. a. O. 
I. S. 192. 

3 0 ) G o e t t i n g a.a.O., zusammenfassend S. 183 ff. Vgl. ferner H. G o e t-
t i n g , Die Exemtionsprivilegien Papst Johanns* XII. für Gernrode und 
Bibra, Mitteil. d. österr. Inst. f. Geschichtsforsch. Erg. Bd. 14 (1939) 
S. 71 ff. 
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politik der Ottonen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit wichtiger 
Reichsabteien eine ganze Reihe päpstlicher Exemtionsprivilegien er­
wirkte, finden sich Erweiterungen bzw. Ergänzungen unserer Exem-
tionsformel. Die diözesanrechtlichen Beziehungen zwischen Bischof 
und Kloster boten immer .noch mannigfache Reibungsflächen 3 1). 
Selbst die Entziehung der Jurisdiktion hatte noch keinesfalls die 
Aufhebung der Weiherechte des Bischofs zu Folge, dem ja bei der 
Benediktion des Abtes von diesem das Obedienzversprechen ge­
leistet werden mußte 3 2 ) . So finden sich in den Exemtionsprivilegien 
auch für deutsche Klöster weitere Bestimmungen über den Empfang 
der Benediktion durch den Papst oder einen beliebigen Bischof, die 
Verleihung der Pontifikalinsignien an die Äbte u. a. m., ohne daß 
auch dadurch eine völlig klare Abgrenzung des Exemtionsbegriffs 
geschaffen worden wäre. Das 12. Jahrhundert schließlich hatte be­
reits neue, bestimmtere Termini der Exemtion 3 3 ) . Eine Reihe von 
Formeln, die sich nach und nach mit Exemtionsinhalt erfüllten, vor 
allem die Begriffe „ad indicium libertatis", „specialiter", „salva sedis 
apostolicae auetoritate" und endlich das „nullo mediante" hat 
G. S c h r e i b e r s Untersuchung herauszuarbeiten versucht 3 4 ) . Vor 
allem der „nullo mediante "-Begriff wurde seit Alexander III. * zum 
maßgebenden Exemtionsterminus erhoben 3 5 ) , wenn auch die An­
wendung noch vielen Schwankungen unterworfen war. Das alte 
Verbot des Zelebrierens feierlicher Messen durch den Diözesan-
bischof im Kloster aber war zur Zeit der Ausstellung unseres Privi­
legs für Fischbeck schon in den Hintergrund getreten und fand sich 
in der Hauptsache nur noch in Bestätigungen älterer Privilegien 
und auch dort meist nur in Verbindung mit anderen, neueren Exem-
tionsbestimmungen. Seine Bedeutung war also im 12. Jahrhundert 
da, wo sie in Privilegien für exemte Anstalten auftaucht, bereits ab­
geschwächt, ja, diese Formel, die noch im 10. Jahrhundert als aus­
schließliche Exemtionsverleihung galt, findet sich vereinzelt auch in 
Privilegien für nichtexemte Klöster 3 6 ) . Mit Recht betont auch 
S c h r e i b e r für das von ihm behandelte 12. Jahrhundert, daß „es 

3 1 ) Über das kirchenrechtliche Verhältnis des Klosters zum Ordina­
rius im 12.Jahrhundert und zum Folgenden vgl. S c h r e i b e r a.a.O. 
I.Abschnitt IL S. 115ff. und das Referat hierüber von Karl B r a n d i , 
Ausgewählte Aufsätze (1938), S. 263 ff. 

32) S c h r e i b e r a.a.O. S.127. 
33) Besonders in Privilegien für italienische Empfänger, vgl. die Bei­

spiele bei B r a c k m a n n , Stud. u. Vorarfo. I. S. 31 Anm. 1. 
34) a . a. O. S. 27 ff. Vgl. jedoch die grundlegende Besprechung, vor 

allem zur Methodik des Werkes, von A. B r a c k m a n n , Göttingische 
Gelehrte Anzeigen 1913 S.275ff. und G o e t t i n g , a.a.O. S. 106 und 186. 

35) J. L. 14037. DecretaL Greg. IX. V. 33. 8. „Reeepimuß litteras". 
36) S c h r e i b e r a.a.O. I. S. 191 ff. und die dort angeführten Bei­

spiele. Das Privileg Paschais II. für St. Vaast D. Arras (J. L. 5896) enthält 
z. B. das Messeverbot, erklärt aber die Benediktion des Abtes als Recht 
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verkehrt wäre, allein aus der Erwähnung des Verbotes der ,missa 
publica* immer die Exemtion zu folgern", daß die Bestimmung viel­
mehr in den angeführten Fällen mit Rücksicht auf die Ungestörtheit 
des klösterlichen Lebens ergangen sein dürfte 5 7 ) . 

Unsere im Fischbecker Privileg Hadrians IV. enthaltene Formel 
„Prohibemus autem" hat also einen Bedeutungswandel durch­
gemacht, der es uns n i ch t gestattet, sie noch in der Mitte des 
12. Jahrhunderts als eindeutige ExemtionsVerleihung anzusehen, 
wenn nicht sonstige Gründe dafür sprechen. Damit löst sich aber 
auch der von L ü b e c k konstruierte Widerspruch: zur Zeit der Aus­
stellung unseres Privilegs waren die „Prohibemus"-Formel und der 
bischöfliche Vorbehalt „salva diocesani episcopi canonica iustitia" 
keine unbedingten Gegensätze mehr. Wenn aber Hadrian IV., wie 
die Verwendung des bischöflichen Vorbehalts mit großer Wahr­
scheinlichkeit vermuten läßt, keine klare Exemtionsverleihung für 
Fischbeck aussprechen wollte, dann haben wir danach zu fragen, 
warum nicht ein einfaches Schutzprivileg erteilt wurde, vor allem 
aber, wie die damals schon ungewöhnliche „Prohibemus"-Formel in 
unser Privileg hineingekommen ist. Eine Übernahme aus früheren 
Pap§turkunden konnte nicht vorliegen, da Fischbeck bisher über­
haupt noch nicht von der Kurie privilegiert war. 

Es kennzeichnet die engbegrenzte Arbeitsmethode K. L ü ­
b e c k s , daß er sich diese naheliegende Frag^ überhaupt nicht ge­
stellt und nicht .einmal die sonstigen von Hadrian IV. aufgestellten 
Klosterprivilegien zum Vergleich herangezogen hat. Es hätte ihm 
sonst auffallen müssen, daß sich außer unserer Urkunde unter diesen 
nur zwei, und zwar für benachbarte deutsche Empfänger, befinden, 
welche die gleiche „Prohibemus"-Formel aufweisen: das Privileg 
von 1155 Febr. 25 für Corvey 3 8 ) und das von 1155 Mai 17 für Her­
ford 3 9 ) . D a s H e r f o r d e r P r i v i l e g a b e r e n t s p r i c h t m i t 
g e r i n g e n A b w e i c h u n g e n w ö r t l i c h u n s e r e r F i s c h -
b e c k e r U r k u n d e , e n t h ä l t a l s o e b e n s o d e n a n t i -
b i s c h ö f l i c h e n P a s s u s w i e a u c h d e n p ä p s t l i c h e n und 

des Ordinarius, und die Bestätigung Alexanders III. (J. L. 10674) hat dazu, 
sogar — ein paralleler Fall zu unserem Fischbecker Hadrianprivileg — 
den päpstlichen u n d bischöflichen Vorbehalt! Vgl. S ch r e i b e r a. a. O. I. 
S. 66 f. 68. 

37) S c h r e i b e r a.a.O. I. S. 192. S e h r , hat allerdings hier eine ähn­
liche, anders formulierte Bestimmung im Auge, die sich ebenfalls schon 
bei Gregor I. findet (J. E. 1362 und 1458, gedr. Mon. Germ. Epp. I. S. 348 f. 
und 454 f.) Vgl. z. B. das Privileg Innozenz' II. für Lamspringe (J. L. 7914. 
J a n i c k e , ÜB. des Hochstifts Hildesheim I. S. 195): „nec fas Sit cuiquam 
persone in monasterio vestro missas absque vestra licentia celebrare". 
Lamspringe war niemals exemt, S c h r e i b e r a.a.O. I. S. 193 Anm. 3. 

38) J. L. 9999. Gedr. E r h a r d , Cod. dipl. hist. Westf. II. S. 79 nr. 301. 
Regest mit Korrekturen bei F i n k e WUB. V. S. 37 nr. 104. 

8») J. L. 10060. Gedr. E r h a r d a.a.O. II. S.81 nr. 303. Regest mit Kor­
rekturen bei F i n k e WUB. V. S. 38. nr. 106. Vgl. Tafel 2. 
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b i s c h ö f l i c h e n V o r b e h a l t ! Auch Herford besaß keine ältere 
Papsturkunde, aber hier ist die Herkunft der „Prohibemus"-Formel 
vollkommen deutlich: sie entstammte der von Hadrian IV. erneut 
bestätigten Privilegienreihe des Klosters Corvey, mit dem das 
Kanonissenstift Herford seit seiner Gründung eng verbunden war. 

Das altberühmte Kloster Corvey hatte auf Grund seiner Missions­
aufgaben von vornherein eine Sonderstellung eingenommen, die 
sich u. a. in umfangreichen Zehntrechten äußerte und das Kloster 
notwendig in Gegensatz zum benachbarten Episkopat und besonders 
zu seinem Diözesanbischof, dem Bischof von Paderborn, brachte. 
Nachdem bereits im 9* Jahrhundert einfache päpstliche Schutz­
privilegien und insbesondere die auch für Herford geltenden Main­
zer Synodalbeschlüsse vom Jahre 888 die besondere kirchenrecht­
liche Lage Corveys gesichert hatten 4 0 ) , erhielt das Kloster dann im 
Jahre 981 ein großes Privileg Papst Benedikts VII . 4 1 ) . Sein Wortlaut 
entspricht nahezu völlig der Formel nr. 86 des Liber Diurnus 4 2 ) und 
enthält demnach auch die uns bekannte antibischöfliche Bestimmung 
in der Fassung dieser Formel 4 3 ) . Die zusätzliche Gewährung der 
freien Abtwahl aus dem eigenen Konvent und das Privileg des 
Tragens von Dalmatika und Sandalen durch den Abt an bestimmten 
Festtagen verstärkte noch die Unabhängigkeit des Klosters von sei­
nem Diözesanbischof. Wie fast überall in Deutschland ging auch 
diese Ausnahmestellung Corveys im 11. Jahrhundert verloren. Erst 
in der Mitte des 12. Jahrhunderts konnte das Kloster erneut die 
Wiedererlangung semer Zehntrechte und eine weitergehende Un­
abhängigkeit vom Diözesanbischof anstreben, eine Aktion, die vor 
allem von der Persönlichkeit und der außergewöhnlichen Stellung 
seines Abtes Wibald innerhalb der Reichs- und kurialen Politik ge­
tragen wurde. Nachdem Papst Eugen III. bereits ein heute ver­
lorenes, umfangreiches Privileg erte i l t 4 4 ) und Papst AnastasiusIV. 
die Reihe der quasiepiskopalen Ehrenrechte des Abtes durch Ver­
leihung des Ringes vermehrt hatte 4 5 ) , erwirkte Wibald im Jahre 

4 0 ) W i l m a n s - P h i l i p p i , Kaiserurk. d. Prov. Westfalen (Münster 
1867) I. 454 ff.; D i e k a m p , WUB. Suppl. nr. 307. 

4 1 ) 981 April 2. J. L. 3806. Gedr. D i e k a m p , WUB. Suppl. nr. 518. Re­
gest F i n k e WUB. V. S. 6 nr. 19. -

4 2 ) Vgl. auch S a n t i f a l l e r , Verwendung des Liber diurnus a.a.O. 
S. 252. 

^) „Et omnem cuiuslibet ecclesie sacerdotem in prefato monasterio 
ditionem quamlibet habere et auctoritatem preter sedem apostolicam 
prohibemus, it„a ut nisi ab abbate monasterii fuerit invitatus, nec missa-
rutn sollempnia ibidem quispiam presumat celebrare." 

4 4 ) Einen Wiederherstellungsversueh auf Grund der Nachurkunden 
hat Kl. H o n s e l m a n n , Westfäl. Zeitschrift 90 (1934) IL S. 193ff. unter­

nommen und es auf Jan./Febr. 1148 datiert. 
4 5 ) J. L. 9827. Reg. F i n k e WUB. V. S. 36 nr. 101. Möglicherweise war 

der Gebrauch des Ringes auch schon von Papst CQlestin II. an Wibalds 
Vorgänger Heinrich verliehen worden, vgl. F i n k e WUB. V. S. 18 nr.51. 
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1155 von Hadrian IV. eine große Privilegienbestätigung für Cor­
vey 4 6 ) . Das wesentlich erweiterte Formular läßt die Benutzung des 
Privilegs Benedikts VII. vom Jahre 981 — sehr wahrscheinlich über 
das erwähnte Deperditum Eugens III. — noch deutlich erkennen. Auf 
die Verleihung von Dalmatika und Sandalen an den Abt, vermehrt 
durch das Recht des Sitzens „iuxta altare" und des Predigens vor 
dem Volke 4 7 ) folgt die Übernahme des Klosters in den päpstlichen 
Schutz und die Besitzbestätigung, die sehr ausführlich gehalten ist 
und vor allem die Zehntrechte des Klosters und die zu Corvey ge­
hörenden, Abteien Eresburg-Marsberg, Groningen, Kemnade und die 
Propstei Nienkerken namentlich aufführt. Sodann wird, wie in 
unserem Fischbecker Privileg, das Wohnrecht von Klerikern und 
Laien im Klosterbezirk verboten, und genau so w i e dort folgt der 
uns schon bekannte antibischöfliche Passus „Prohibemus autem", 
an den sich ebenfalls die bei Fischbeck von L ü b e c k grundlos ver­
worfene Bestätigung „Ut igitur . . . confirmamus" schließt, erweitert 
durch einen Hinweis auf die päpstlichen Vorurkunden: „sicut in 
autenticis predecessorum nostrorum privilegiis continentur". Das 
dann folgende übliche Dekret schließt mit dem päpstlichen Vor­
behalt „salva sedis apostolice auctoritate". 

Gerade dieser alleinige päpstliche Vorbehalt deutet im Zusam­
menhang mit der Pontifikalienverleihung und vor allem mit der 
aus dem Privileg Benedikts VII, übernommenen und präzisierten 
„Prohibemus"-Formel eine bereits erhebliche Unabhängigkeit vom 
Diözesanbischof an, ohne daß freilich eine völlige Exemtion schon 
erreicht war. Ihre Durchsetzung gelang Corvey erst gegen Ende des 
12. Jahrhunderts. 

Von der engen Verbundenheit des Stifts Herford mit Corvey 
war bereits die Rede 4 8 ) . Der Corveyer Abt vertrat die Stelle des 
Herforder Stiftspropstes, eine Eigenschaft, die sich Abt Wibald noch 
durch ein besonderes Mandat Hadrians IV. bestätigen l ieß 4 Ö ) . Wenige 

4«) S. o. S. 20 Anm. 38. 
*7) Vgl. hierzu S c h r e i b e r a.a.O. I. S. 158. 
4 8 ) Die kirchenrechtliche Stellung Herfords hat AM red C o h a u ß , 

Herford als Reichsstadt und papstunmittelbares Stift am Ausgang des 
Mittelalters (42. Jahresbericht des Hist. Vereins f. d. Grft. Ravensberg zu 
Bielefeld 1928, auch jur. Diss. Münster 1928) in einem besonderen Ab­
schnitt (B. 1.3) S. 20 ff. behandelt. Seine Darstellung, die von den spät­
mittelalterlichen Zuständen ausgeht, bewegt sich allerdings in mehr oder 
weniger unklaren Begriffen, wie päpstliches Eigenkloster, „ abbat ia li­
ber a", römisches Kloster u. a., die an den Tatsachen vorbeigehen. Von 
einer angeblichen Tradierung des Stiftes an den päpstlichen Stuhl wissen 
die Quellen ebensowenig wie von der Zahlung eines Rekognitionszinses 
an die Kurie. Mit Unrecht wertet C o h a u ß a. a. O. S. 25 Anm. 1 auch 
J. L. 10060 als einwandfreie Exemtionsverleihung, der ein besonderer 
Verzicht des Diözesanbischofs vorausgegangen sein soll. 

4») XL. 10083. 1155 Juli 11. Gedr. E r h a r d , C. d. Westf. II. S.82 nr. 
304. Regest F i n k e , WUB. V. S.40. nr. 112. 
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Monate nach dem großen Privileg für Corvey erwirkte Wibald von 
Hadrian IV. unter dem 17. Mai 1155 für Herford ein ähnliches 
Schutzprivileg 5 0). Die formularmäßige Abhängigkeit ist ganz deut­
lich. Selbstverständlich fehlen — von der andersartigen Arenga ab­
gesehen — die Verleihung der pontifikalen Ehrenrechte und die 
ausführliche Besitzbestätigung der Zehntrechte und der abhängigen 
Abteien. Im übrigen aber gleichen sich beide Privilegien fast völlig, 
eine Übereinstimmung, die so weit geht, daß auch das Herforden 
Privileg sich zu Beginn und nochmals in der auf die „Prohibemus"-
Formel folgenden Bestätigung „Ut igitur" auf frühere Papsturkun­
den beruft, die ja nur Corvey, nicht aber Herford erhalten hatte. 
Nur e i n bemerkenswerter Unterschied ist zu beachten: während 
das Corveyer Privileg allein den päpstlichen Vorbehalt aufweist, ist 
hier noch der bischöfliche Vorbehalt „et diocesani episcopi canonica 
jusütia" hinzugefügt! 

Der Sachverhalt erscheint klar. Während der großen Abtei Cor­
vey auf Grund ihrer alten Sonderstellung immerhin eine gewisse 
Unabhängigkeit von der bischöflichen Gewalt eingeräumt werden 
konnte, betonte der Papst im Falle Herford ausdrücklich die Juris­
diktion des zuständigen Ordinarius und entwertete so erheblich den 
im übrigen wörtlich aus dem Corveyer Privileg übernommenen 
Passus „Prohibemus autem". Bevor wir aber weiter unten noch 
einmal darauf zurückkommen, haben wir die Frage zu klären, wie 
es möglich war, daß das Privileg Hadrians IV. für Herford mit 
geringen Abweichungen wörtlich in der späteren Urkunde des glei­
chen Papstes für Fischbeck wiederkehrt. 

Auch hier scheinen die wechselseitigen Beziehungen deutlich zu 
sein. Wir können für den historischen Ablauf der bekannten Er­
eignisse auf die sachlich im allgemeinen zutreffende Zusammen­
stellung bei L ü b e c k 5 1 ) verweisen und berühren nur die wesent­
lichen Punkte. 

Corvey machte nach der Wahl Wibalds zum Abt bereits Ende 
1146 den Versuch, die Stifter Fischbeck und Kemnade, beide Reichs­
abteien und zur Diözese Minden gehörig, zu erwerben 5 2 ) . Der Vor­
wand der Reform, dessen Berechtigung wir dahingestellt sein lassen 
wollen 5 3 ) , war bei dem eigenartigen Institut der Kanonissenstifter 
von vornherein gegeben 5 4 ) . Es gelang Wibald, sich bereits in Fulda 

5 0 ) S.o.S.21 Anm.39. 
5 1 ) a.a.O. S.14A. 
5 2 ) Bibl. rer. Germ. ed. Phil. J a f f 6, I. (Berlin 1864), S. 54f. (Chron. 

Corb.) und S. 116 (Wib. ep. 36). 
53) rji e v o n L ü b e c k a. a. a. O. S. 13 f. gebrauchten starken Ausdrücke 

sittlicher Entrüstung wird man für übertrieben halten dürfen, wenn man 
den Sprachcharakter der Zeit und der Wibaldbriefe berücksichtigt. 

54) vgl. K. H. S c h ä f e r , Die Kanonissenstifter im deutschen Mittel­
alter (Kirchenrechtliche Abhandlungen hrsg. von Ulr. Stutz H. 43/44), 
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am 30. Januar 1147 von König Konrad III. die Übertragung der 
beiden kleinen Reichsstifter versprechen zu lassen. Die Schenkung 
selbst wurde auf dem Tage zu Frankfurt im März 1147 in aller 
Form vorgenommen 5 5 ) . Für die Reichsgewalt war, wie Konrad III. 
selbst an Papst Eugen III. schrieb, dabei in erster Linie die Ver­
mehrung des „servicium regni u seitens der großen Reichsabtei 
Corvey maßgebend gewesen, xla Kemnade wie Fischbeck „nullum 
regno et nobis vel in milieia vel in alio servicio prebebant supple-
mentum" 56>. Noch vor der Bestätigung der Schenkung hatte Wibald 
versucht, sich in den Besitz der beiden Abteien zu setzen. Dies ge­
lang ihm jedoch unter Schwierigkeiten nur in dem näher gelegenen 
Kemnade. In Fischbeck aber stieß er auf den geschlossenen Wider­
stand der Ministerialen des Obervogtes Herzog Heinrich von Sachsen 
und des Stiftsvogtes Graf Adolf von Holstein und Schaumburg, der 
Burgmannen auf der in geringer Entfernung des Stiftes liegenden 
Schaumburg, die ihm ohne Anweisung ihrer Herren die Besitzergrei­
fung nicht gestatten wol l ten 5 7 ) . In der Tat war Graf Adolf als Vogt 
vonFisehbeck derjenige, der beider förmlichen Übertragung in Frank­
furt gegen die Entscheidung Konrads III. und des Fürstengerichts 
Einspruch erhob 5 8 ) . Die_Schwierigkeiten für Corvey häuften sich, 
zumal Papst Eugen III., dem inzwischen die Klageschrift der beiden 
Stifter vorlag 5 9 ) , sich nicht zu einer Bestätigung der Schenkung ent­
schließen konnte 8 0 ) . Unterdessen hatte nun auch der Diözesanbischof 
Heinrich von Minden die Gelegenheit benutzt, im Zusammenwirken 
mit dem Stiftsvogt in die Fischbecker Angelegenheit einzugreifen 

Stuttgart 1907. S. 1 ff. Die Kanonissen waren den offiziellen kirchlichen 
Kreisen und besonders den Ordensleuten durch den Besitz von Privat­
eigentum und die^ Möglichkeit, wieder auszutreten und zu heiraten, von 
vornherein verdächtig. Gerade zu dieser Zeit wandte sich z.B. die unter 
dem Vorsitz Papst Eugens III. tagende Reimser Synode von 1148 scharf 
gegen die Institution der v Kanonissen. S ch ä f e r a. a. O. S. 5. — Wie 
übrigens S. 12 Anm.7 beweist, war S c h ä f e r der Stiftscharakter Fisch­
becks nicht unbekannt (so L ü b e ck a. a. O. S. 7 Anm. 24). Allerdings hat 
er es in den weiteren Kreis seiner Untersuchungen nicht mehr einbe­
zogen. 

55) S t u m p f 3544. Gedr. W i 1 m a n s - P h l 1 i p p i , Kaiserurkunden 
der Prov. Westfalen (Münster 1867 ff.) II. 302. Vgl.. P. K e h r , Die Pur­
pururkunde Konrads III. für Corvey, in: Neues Archiv 15 (1890) S. 363 ff., 
ferner Th. I l g e n , Die Schenkung von Kemnade und Fischbeck an Cor­
vey i. J. 1147 und die Purpururkunden Corveys von 1147 und 1152, in: 
MIÖG 12 (1891) S.602ff. und die Erwiderung von P. K e h r . Die Urkun­
den Konrads III. für Corvei vom Jahre 1147, in: MIÖG 13 (1892) S. 626 ff. 

56) J a f f c§ I. S.113 (Wip. ep. 34). 
57) Jaff.<§ L S . 55 f. (Chron. Corb.). 
58) J a f f <§ I. S. 58 (Ohron. Corb.). 
5») J a f f e I. S. 125 (Wib. ep. 36). 
«°) J a f f 6 I. S. 123ff. (Wib. ep. 36), wohl weniger aus seinem persön­

lichen „Gerechtigkeits- und sittlichen Sauberkeitsgefühle" heraus (so 
L ü b e c k a.a.O. S/27) als aus politischen und kirchlichen Gründen. 
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